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06.10.2017 / Recht

Fehltritt der Legislative sorgt für

Berater ohne Rechtsgrundlage

Der Gesetzgeber hat mit dem Gesetz zur Umsetzung der EU-Versicherungsvertriebsrichtlinie IDD einen

gesetzgeberischen Fehler gemacht. Mit der Verkündung des Gesetzes am 28. Juli 2017 ist ein neuer § 34e

GewO in Kraft getreten. Diese neue Norm schafft eine Verordnungsermächtigung für die neuen Pflichten der

Versicherungsvermittler nach der IDD-Umsetzung.

Der auf die Beratung von Finanzdienstleistern spezialisierte

Rechtsanwalt Oliver Korn von der GPC Law

Rechtsanwaltsgesellschaft GmbH führt dazu aus:

„Die Folge ist gravierend. Denn dadurch,

dass der neue § 34e GewO bereits gilt,

gibt es keine Rechtsgrundlage mehr für die

Versicherungsberater. Diese wurde schlicht

beseitigt. Der neue § 34d GewO, der auch die

Versicherungsberater regeln soll, tritt aber erst am

23. Februar 2018 in Kraft. Bis dahin hängen die

Versicherungsberater in der Schwebe.

Das hat sowohl Auswirkungen für neue

Antragssteller wie auch die bereits erteilten

Erlaubnisse für Versicherungsberater. Mangels

Rechtsgrundlage können derzeit keine neuen

Erlaubnisse erteilt werden. Denn ohne Gesetz ist

kein Handeln einer Behörde möglich.“

Korn ergänzt:

„Die bereits erteilten Erlaubnisse für

Versicherungsberater haben ebenfalls keinen

Rechtsgrund mehr. Sie mögen zwar mal erteilt

worden sein, aber im Grunde existieren diese im

rechtlichen Sinne nicht mehr. Denn die Norm,

aufgrund der sie mal erteilt wurden, gibt es ja nicht

mehr.“

Der Gesetzgeber hat die Erlaubnisgrundlage nur

versehentlich beseitigt und dies auch nur für die Zeit

bis zum 23. Februar 2018. Dennoch bestehen erhebliche

Rechtsunsicherheiten.

Oliver Korn erklärt auch den den Ernst der Lage im Bezug auf

die Vermögensschadenhaftpflicht:

„Die Sache ist deshalb brisant, weil die

Versicherungsberater derzeit ohne rechtliche

Grundlage handeln. Das kann auch

die Vermögensschadenhaftpflichtversicherung

betreffen. Denn diese ist eine gesetzliche

Pflichtversicherung für die die Rechtsgrundlage
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nun entfallen ist. Im schlimmsten Fall stehen die

betreffenden Versicherungsberater derzeit ohne

Versicherungsschutz da.“

Handlungsbedarf besteht sowohl beim Versicherungsberater

als auch beim Gesetzgeber. Daher schlussfolgert

Rechtsanwalt Korn:

„Versicherungsberater als Erlaubnisinhaber

sollten unbedingt mit ihrem Versicherer klären,

ob sie derzeit noch versichert sind. Die jetzige

Situation ist im Übrigen vom Gesetzgeber zu

korrigieren. Denn wenn die erteilten Erlaubnisse

erloschen sind und derzeit ohne Rechtsgrundlage

Erlaubnisse erteilt werden, dann entsteht hier

ein regulatorisches Loch. Dieses kann allein der

Gesetzgeber heilen, indem er durch ein Gesetz

das Vakuum für die Zeit vom 28. Juli 2017 bis

22. Februar 2018 beseitigt. Dafür muss er die alte

Ermächtigungsgrundlage wieder in Kraft setzen.“
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